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Begründung 
 

zur Änderungssatzung Nr. 1, 
 

Ergänzungssatzung Penk 
 
 
 

Planungsziel 
 
Es wurde festgestellt, dass die festgelegte Kartierungsfläche für den zu erhaltenden 
Gehölzbestand auf der südlichen Teilfläche der Fl.Nr. 1877, Gemarkung Schaufling 
zum Zeitpunkt der Satzungsfassung der Ergänzungssatzung Penk vom 06.03.2002 
geringer vorhanden war. 
 
Zur Anpassung der damals vorhandenen Biotopfläche an die tatsächlichen örtlichen 
Gegebenheiten ist die Ergänzungssatzung Penk zu ändern. 
 
Demzufolge kann dem Grundstückseigentümer im südlichen Bereich der Flurnummer 
1877, Gemarkung Schaufling der Bau eines Nebengebäudes ermöglicht werden. 
 
Eine Aufrechterhaltung der Ergänzungssatzung Penk vom 06.03.2002 würde zu 
einer ungerechtfertigten Benachteiligung des Grundstückseigentümers führen. 
 
Die Natur bzw. das Landschaftsbild wird durch die Satzung nicht beeinträchtigt. 
 
 
Lalling, 02.02.2024 
 
 
gez. 
Atzinger 


